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GEMEINDE DUDINGEN

BENUTZUNGSORDNUNG FUR RAUME UND ANLAGEN DER GEMEIN-
DE DUDINGEN

1. GRUNDSATZE

Die Raume und Anlagen der Gemeinde Dudingen stehen grundsatzlich jedermann zur Be-
nutzung offen. Die Schulen, Vereine sowie die dffentlich-rechtlichen Korperschaften der
Gemeinde und der Landeskirchen haben indessen Vorrang.

Fur Familien-, Geburtstags-, Firmenfeste usw. werden keine Raumlichkeiten zur Verfugung
gestellt.

Fur offentliche Grossanlasse mit Festwirtschaft (z.B. Musikfest, Turnfest) erlasst der Ge-
meinderat Sonderregelungen.

In der Regel werden keine Klassenzimmer zur Verfugung gestellit.

Grundsatzlich kbnnen an Sonn- und Feiertagen Turnhallen, Sportplatze und Raumlichkei-
ten der Gemeindeliegenschaften zur Verfugung gestellt werden. Sonderregelungen durch
den Gemeinderat bleiben vorbehalten.

Alle Veranstaltungen, fur die Eintrittsgelder erhoben werden, unterliegen dem Vergnu-
gungssteuer-Reglement der Gemeinde. Die Eintrittsbillette sind bei der Gemeindeverwal-
tung zu beziehen.

Beschwerden uber die Benuitzung der Anlagen und Raume sind ausschliesslich an den
Gemeinderat zu richten; dieser entscheidet endgultig.

Als "Einheimische" gelten Organisationen, deren Mitglieder mehrheitlich ihren Wohnsitz in
der Gemeinde Dudingen haben.

Die Bestimmungen fur die einzelnen Anlagen sind in den entsprechenden Reglementen
enthalten.

1.1 Geltungsbereich

Das vorliegende Reglement gilt fur jede Form der Benutzung der folgenden Anlagen:

° Schulhauser

° Saal Hotel Bahnhof

° Ratskeller

° ALST, BSA, SanHist

° Hallenbad (Lehrschwimmbecken)
° Turnhallen

° Aussensportanlage Leimacker

° Sportanlage Birchholzli



1.2

1.3

Ordentliche Benutzungen gemass Belegqungsplan

- Die Guterverwaltungs- und die Sportkommission sind verantwortlich fur die Erstellung
der entsprechenden Belegungsplane.

- Die Gultigkeit der Belegungsplane erstreckt sich auf das entsprechende Schuljahr. Sie
kbnnen beim Bauamt eingesehen werden.

- Fur die ordentliche Benutzung ist nur bei der erstmaligen Reservation ein schriftliches
Gesuch notwendig.

- Die ordentliche Benutzung der Anlagen, sofern sie nicht kommerziellen Zwecken dient,
ist fur "Einheimische" unentgeltlich. Fur auswartige Benutzer gilt die Liste uber die Be-
nutzungskosten.

- Wird eine Dauerbelegung hinfallig, so ist dies sofort der entsprechenden Kommission
mitzuteilen, damit das Lokal oder die Anlage weiter zur Verfugung gestellt werden
kann.

Ausserordentliche Benuitzungen

— Reservationen

Fur ausserordentliche Benutzungen (Einzel- und Kursveranstaltungen) ist eine schriftli-
che Anfrage an das Bauamt zu richten, welche sie an die zustandige Stelle weiterlei-
tet. Benuitzungsgesuche haben folgende Angaben zu enthalten:

a) genaue Bezeichnung und Adresse des Gesuchstellers (Veranstalter)
b) Name der verwantwortlichen Kontaktperson

c) Art der Veranstaltung

d) Zeitpunkt und Dauer der Belegung

e) Bezeichnung der zu benutzenden Anlagen, Einrichtungen und Geréate
f) Anzahl der Teilnehmer

Die Gesuche werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens behandelt.

Anfragen fur ausserordentliche Benutzungen, die mit ordentlichen Benutzungen gemass
Belegungsplan zusammentreffen, sind spatestens drei Monate vor dem Veranstal-
tungsdatum einzureichen. Diesen Anfragen ist gleichzeitig eine Stellungnahme des or-
dentlichen Benutzers beizulegen.

- Bewilligungen

Die Benutzungsbewilligung wird schriftlich erteilt. Es durfen nur die in der Bewilligung
erwahnten Anlagen und Einrichtungen benutzt werden. Der/die entsprechende
Schulvorsteher(in) sowie der zustandige Abwart werden Uber die erteilte Bewilligung
verstandigt.

- Sonntagsbelegungen

Anlagen und Raumlichkeiten der Gemeindeliegenschaften kénnen in der Regel auch
an Sonntagen zur Verfugung gestellt werden.




- Beniutzungskosten

Ausserordentliche Benutzungen an Sonntagen sind kostenpflichtig, davon ausgenom-
men sind offizielle Meisterschaftsspiele sowie J+S-Kurse in jenen Anlagen, die mit ei-
nem Investitionshilfedarlehen mitfinanziert wurden (Dreifachturnhalle, Aussenanlage
Leimacker). Die Betrage sind in der entsprechenden Liste Uber die Benlutzungskosten
festgelegt. Diese bildet integrierenden Bestandteil dieser Benutzungsordnung. Uber
Ausnahmen entscheidet der Gemeinderat. Benutzungen fur auswartige Vereine und
Organisationen sind immer kostenpflichtig.

- Entschadigung der Abwarte

Die Entschadigung der Abwarte bzw. Stellvertreter bei ausserordentlichen Benutzun-
gen wird durch die Gemeinde geregelt.

1.4 Zustandigkeiten

Die Verwaltung und Oberaufsicht Uber die Raume und Anlagen obliegt dem Gemeinde-
rat. Er kann seine Befugnisse nach eigenem Ermessen an die Guterverwaltungs- bzw.
Sportkommission oder an das Bauamt delegieren.

1.5 Sorgfalt

- Die Benutzer der Raume und Anlagen (Veranstaltungsteilnehmer, Sportler, Zuschau-
er) sind gehalten zu den Raumen, Anlagen und Einrichtungen Sorge zu tragen und
alles zu unterlassen, welches die ordnungsgemasse und dauernde Benutzung der
Raume und Anlagen beeintrachtigen kbnnte.

- Die Raume und Anlagen sind nach jeder Benutzung in ordentlichem Zustand zu ver-
lassen.

- Die Benutzer haben die Anweisungen der Abwarte zu befolgen.

1.6 Haftung

- Die Veranstalter und Benutzer haften fur alle Schaden, die sie an Gebauden, Mobiliar,
Geraten und Anlagen verursachen. Allfallige Beschadigungen sind unverzuglich dem
zustandigen Abwart zu melden.

— Fur Personen- und Sachschaden, die Benutzern oder Zuschauern erwachsen, lehnt
die Gemeinde jede Haftpflicht ab, soweit sie nicht durch Gesetzesvorschrift gegeben
ist. Die Benutzer der Anlagen haben ausreichende Haftpflichtversicherungen abzu-
schliessen.

- Fur Diebstahle in Raumen und Anlagen ubernimmt die Gemeinde keine Haftung.

1.7 Sanktionen

- Bei Missachtung der Vorschriften ist der Gemeinderat befugt, Benutzer voruberge-
hend oder dauernd auszuschliessen.

- Die Entscheide des Gemeinderates kbnnen nicht angefochten oder weitergezogen
werden.



BELEGUNGSPLAN FUR ORDENTLICHE BENUTZUNGEN
- Der Belegungsplan muss folgende Angaben enthalten:
a) Gebaude, Anlage
b) Tag und Dauer der Benutzung durch einzelne Vereine oder Gruppen
c) Namen der Vereine oder Benutzer
- Erist jeweils auf den Anfang des Schuljahres neu zu erstellen und zu uberprufen.

- Unter den einzelnen Vereinen sind Anderungen moglich; sie sind der entsprechenden
Stelle und dem zustandigen Abwart zu melden.

- Ausserhalb der gemass Plan festgesetzten Benutzungszeiten mussen die Raume und
Anlagen fur Dritte verfugbar sein.

BESTIMMUNGEN ZUR BENUTZUNG DER EINZELNEN ANLAGEN
3.1 Schulhauser (inkl. Aussensportanlage Brunnenhof)
Kompetenzbereich Guterverwaltung (Bauamt) in Absprache mit Schulorganen

3.1.1 Grundsatz
Ausserhalb des Schulbetriebes stellt die Gemeinde den Interessierten bestimmte
Lokale oder Schulhauser zur Verfugung.

3.1.2 Konsumation
Im Suppenlokal SH-Ganseberg, Singsaal SH-Wolfacker und in den Hauswirt-
schaftsschulen kbnnen alkoholfreie Konsumationen abgegeben werden.

Fur den Alkoholausschank ist schriftlich die Bewilligung des Gemeinderates oder
der zustandigen Stelle einzuholen.

Nach der Abgabe von Konsumationen sind Geschirr, Kuche, Tische und Lokal
einwandfrei zu reinigen. Flaschen, Getranke- und Speisereste sind unverzuglich
Zu raumen.

3.1.3 Bestuhlung

Ohne besondere Abmachungen sind die Raume im gleichen Zustand zu verlassen
(Anordnung des Mobiliars usw.) wie sie angetreten wurden.

3.1.4 Schliessungszeiten: Sonntag - Donnerstag 22.00 Uhr
Freitag + Samstag  23.00 Uhr

Auf ein schriftliches und begrundetes Begehren hin kann der Gemeinderat oder die
von ihm bezeichnete zustandige Stelle die Benutzungszeiten verlangern. In die-
sem Falle ist fur das Lichterléschen, Schliessen und die Schlusselruckgabe eine
verantwortliche Person zu bezeichnen.



3.2 Saal Hotel Bahnhof

Kompetenzbereich Guterverwaltung (Bauamt)

3.2.1 Gemeindesaal

Der Gemeindesaal mit den dazugehdrenden Nebenraumen ist dem Pachter des
Hotel-Restaurant Bahnhof verpachtet.

3.2.2 Benutzung durch die Gemeinde

Die Gemeinde hat sich die unentgeltliche Benutzung des Saales fur die Durchfuh-
rung von Gemeinde-Anlassen (Gemeindeversammlungen, Generalratssitzungen,
Jahresschlussfeiern der Schulen) ausdrucklich vorbehalten. Die Kosten fur die
Umbestuhlung, Reinigung, Heizung und Beleuchtung werden vom Pachter uber-
nommen. Die Bedienung und der Unterhalt der Lautsprecher-Anlage hingegen ist
Sache der Gemeinde. Die Gemeinde- und Schulbehbrden verpflichten sich, fur ei-
ne moglichst fruhzeitige Reservation des Saales besorgt zu sein.

3.2.3 Benutzung durch Ortsvereine

Anspruch: Jeder in der Gemeinde Dudingen eingetragene Verein hat grund-
satzlich Anrecht, den Gemeindesaal jahrlich einmal Uber das Wochenende fur
eine Vereinsveranstaltung zu belegen. Weitergehende Belegungen wahrend
den Wochentagen sind durch Absprache mit dem Pachter ohne weiteres mog-
lich. Uber diesen Anspruch hinausgehende Belegungen sind nur mit dem Ein-
verstandnis des Pachters moglich. Absprachen mit anderen, berechtigten Orts-
vereinen sind gestattet.

Anspruch der Theatergesellschaft: Der Theatergesellschaft Dudingen wird
gestattet, den Saal wahrend einer Spielsaison bis max. an zwei sich folgenden
Wochenden zu belegen.

Benutzungskosten: Den Ortsvereinen wird der Saal im obgenannten Rahmen
unentgeltlich zur Verfugung gestellt. Es besteht kein Konsumationszwang.
Durfen vom Pachter keine Konsumationen serviert werden, ist dieser berechtigt,
die Kosten fur die Reinigung, Heizung und Beleuchtung zu den Selbstkosten in
Rechnung zu stellen. Durfen Konsumationen serviert werden, gehen obge-
nannte Kosten zu Lasten des Pachters. In Fallen ausserordentlicher Beanspru-
chung und Verschmutzung ist sowohl die Gemeinde, wie auch der Pachter be-
rechtigt, angemessene Entschadigungen zu verlangen.

Berechtigung zum Wirten: Diese hat nur der Pachter, dem es allein zusteht,
Ausnahmen zu gestatten.

Material der Vereine: Das fur die Veranstaltungen der Vereine benbtigte Ma-
terial, welches nicht Eigentum des Pachters oder der Gemeinde ist, muss jeweils
innert 24 Stunden nach Beendigung der Veranstaltung geraumt werden. Der
Pachter ist berechtigt, samtliches nicht innerhalb obgenannter Frist geraumtes
Material auf Kosten der entsprechenden Vereine wegschaffen zu lassen.

Buhnen-Einrichtungen: Fur beschadigte oder fehlende Buhnen-Einrichtun-gen
haben die fehlbaren Vereine aufzukommen. Jeder Verein hat sich bei der Uber-
nahme uber die Vollstandigkeit und den Stand, anhand der hinter der Buhne an-
gebrachten Liste zu Uberzeugen. Das nicht der Gemeinde oder dem Pachter
gehodrende Buhnenmaterial ist gegen Feuer nicht versichert.

Reservationen: Zur Entgegennahme von Saal-Reservationen ist einzig der
Pachter zustandig. Den Vereinen wird empfohlen, diese mind. 3 Monate vor
dem Anlass vorzunehmen. Sollte das vorgesehene Datum bereits anderweitig
belegt sein, kann der Pachter nicht zu einer Annullierung der bereits vorgemerk-
ten Reservationen veranlasst werden.



3.3

- Bedienung der Heizungs- und Luftungsanlage: Diese ist ausschliesslich
Sache des Pachters. Er ist fur eine normale Heizung des Saales verantwortlich.

3.2.4 Benutzung durch auswartige Vereine und Organisationen

Sofern solche nicht zum normalen Pachtbetrieb gehoren, ist hierfur einzig der Ge-
meinderat zustandig.

3.2.5 Vergnugungssteuer

Alle gegen Eintrittsgeld durchgefuhrten Anlasse unterliegen der Vergnugungssteuer
gemass Gemeindereglement. Die diesbezuglichen Eintrittsbillette sind ausschliess-
lich bei der Gemeindeverwaltung zu beziehen.

3.2.6 Vorliegendes Reglement

Kapitel 3.2, ist integrierender Bestandteil des Pachtvertrages. Uber Meinungsver-
schiedenheiten entscheidet der Gemeinderat endgultig.

Ratskeller (inkl. Kichenkombination und WC-Anlage im Erdgeschoss)

Kompetenzbereich Guterverwaltung (Bauamt)

3.3.1 Grundsatz

Grundsatzlich steht der Raum dem Gemeinde- und Pfarreirat zur Verfugung. Der
Gemeinderat kann den Ratskeller ebenfalls Interessierten gemass Pt. 1 zur Verfu-
gung stellen. Die Raumlichkeiten durfen nicht fur kommerzielle Zwecke verwendet
werden.

3.3.2 Reservationen
Anfragen fur die Lokalbenitzung sind an das Bauamt der Gemeinde einzureichen.

3.3.3 Benutzungsdauer

Die Raumlichkeiten werden in der Regel hochstens fur 2 Stunden und nur fur spe-
zielle Anlasse zur Verfugung gestellt.

3.3.4 Unkostenbeitrag

Fur Licht, Heizung und Reinigung wird ein Unkostenbeitrag gemass Liste uber die
Benutzungskosten verlangt.




3.3.5 Mobiliar

Mobiliar und Einrichtungen sind mit der notigen Sorgfalt zu behandeln. Der Raum ist
im gleichen Zustand zu verlassen wie er angetreten wurde.

3.4 ALST, BSA und SanHist

Kompetenzbereich Guterverwaltung (Bauamt)

3.4.1 Grundsatz
Ausserhalb der Belegung durch Truppen und der Zivilschutzorganisation stellt die
Gemeinde den Interessierten die ALST, BSA und SanHist zur Verfugung.
Auslandische Gruppen oder Vereinen wird die ALST nicht zur Verfugung gestellt.

BSA: Der Quartier-Kommandoposten (Buro) darf nur im Einvernehmen mit dem
Ortschef zur Verfugung gestellt werden.

Schutzraume: Einer der vier dffentlichen Schutzraume wird nicht zur Verfugung ge-
stellt.

SanHist: Spezielle Raume, wie Operation, Vorbereitung, Ambulatorium, Labor, A-
potheke, Material werden nicht zur Verfugung gestellt.

3.4.2 Reservationen

Die Zivilschutzorganisation hat die Belegungsdaten fruhzeitig dem Bauamt zu mel-
den. Das Bauamt erstellt den Belegungsplan. Fur die eintagige Benutzung oder A-
bendanlasse werden die Raumlichkeiten in der Regel wahrend der Heizperiode
nicht zur Verfugung gestellt.

3.4.3 Kosten
Fur die Benutzung ist eine Entschadigung zu entrichten. Tarif gemass Liste Benut-
zungskosten.

3.4.4 Ubernahme und Ruckgabe

Fur die Ubernahme und Ruckgabe von Raumlichkeiten ist der zustandige Abwart
verantwortlich. Dieser erstellt ein Protokoll, welches vom Abwart und von der ver-
antwortlichen Person der Benutzer zu unterzeichnen ist.

Telefonspesen sind direkt dem Abwart zu bezahlen. Der Stand des Teletaxezah-
lers ist bei der Ubergabe und Abgabe abzulesen.

Beschadigtes Geschirr oder Einrichtungen werden zu den Wiederbeschaffungs-
kosten in Rechnung gestellt.

Die Reinigung der Raumlichkeiten hat durch die Benutzer unter Anleitung des Ab-
warts zu erfolgen. Mehrarbeit wegen nicht fachgerechter Reinigung wird in Rech-
nung gestellt.

3.4.5 Ubernachtungen

Fur Ubernachtungen sind Decken oder Schlafsacke mitzubringen.




3.5 Hallenbad (Lehrschwimmbecken)

Kompetenzbereich Sportkommission (Bauamt)

3.5.1 Grundsatz

Wahrend den Schulstunden kommt den Schulen im Rahmen des Belegungsplanes
absolute Prioritat in der Benutzung zu.

3.5.2 Aufsicht
— Offentlicher Betrieb: Die Aufsicht ist sicherzustellen durch:

Kontrollperson: verantwortlich fur die Eintrittskontrolle und den Kassa-
betrieb. Diese Person hat gleichzeitig auch den Garderobe-Betrieb und den
Betrieb ausserhalb der Schwimmhalle zu kontrollieren und zu Uberwachen.

Qualifizierte Aufsichtsperson: verantwortlich fur die Aufsicht und den
Betrieb in der Schwimmhalle.

- Vereine usw.: Diese haben eine qualifizierte Aufsichtsperson namentlich zu
bezeichnen, die fur den Betrieb und die Aufsicht in der Schwimmhalle verant-
wortlich ist.

Fur die Aufsicht, Uberwachung und Bedienung der technischen Anlagen ist einzig
der Abwart der Schulanlage Wolfacker oder dessen Stellvertreter verantwortlich
und zustandig.

Die fur die Aufsicht und Uberwachung verantwortlichen Personen sind Uber ihre
Aufgaben genau zu instruieren. Sie sind verpflichtet, diese Instruktionen vor ihrem
Arbeitsantritt zu verlangen.

3.5.3 Benutzungsvorschriften

- Vorschulpflichtige Kinder (unter 7 Jahren) durfen das Bad nur in Begleitung
Erwachsener betreten.

- Personen, mit offenen Wunden, Hautausschlagen oder ansteckenden
Krankheiten, durfen das Hallenbad nicht betreten.

— Alle Raume ausserhalb der Garderoben durfen nicht mit Schuhen betreten
werden. Die Garderoben sind moglichst trocken zu halten.

- Fussdesinfektion und Benutzung der Duschen (grundliche Korperreinigung)
sind vor dem Betreten der Schwimmhalle obligatorisch.

- Das Kopf- und Fusswartseinspringen ins Bassin ist nur an der hierzu freige-
gebenen Breitseite gestattet (Ausnahmen nur beim Schwimmunterricht der
Schulen).

- Insbesondere sind untersagt:

° sich unnbotig lange und wiederholt in den Garderoben- und Vorreinigungs-
raume aufzuhalten

° in den Raumlichkeiten des Bades zu rauchen

° in der Schwimmhalle zu essen oder zu trinken sowie Kaugummi zu kauen

° in der Schwimmbhalle und in den Nebenraumen herumzurennen
° andere Personen in das Wasser zu stossen oder zu werfen

° Papier und andere Abfalle liegen zu lassen

° sich in der Schwimmbhalle das Haar zu kammen

3.5.4 Verantwortung und Haftung

- Beschadigungen: Hierfur haben die Verantwortlichen bzw. Urheber Ersatz zu
leisten. Bei Beschadigungen usw. durch Vereine oder geschlossene Gruppen
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haften diese der Gemeinde gegenuber. Fur Minderjahrige und Bevormundete
haften die Eltern oder rechtmassigen Stellvertreter.

- Diebstahl: Die Gemeinde Ubernimmt keine Haftung fur Diebstahle jeder Art.
Wertgegenstande oder grossere Geldbetrage konnen bei der Kasse des Hal-
lenbades deponiert werden.

- Unfalle und Schaden: Die Gemeinde lehnt jede Verantwortung hierfur ab.

3.5.5 Eintrittspreise
Die Eintrittspreise fur Privatpersonen werden vom Gemeinderat festgelegt.

3.5.6 Allgemeines

- Verstosse gegen Sitte und Anstand sind vom Aufsichtspersonal zu ahnden. Es
ist berechtigt, bei Zuwiderhandlungen die sofortige Ausweisung aus dem Hal-
lenbad durchzusetzen. Bei schwerwiegenden Fallen ist der Gemeinderat be-
rechtigt, ein begrenztes oder definitives Eintrittsverbot zu verhangen. In diesen
Fallen kbnnen Abonnemente ohne Entschadigung zuruckgezogen werden.

- Mit dem Bezug der Eintrittskarte oder der Benutzung mit einem Verein usw. un-
terzieht sich jeder Badegast dieser Badeordnung. Er verpflichtet sich, den Wei-
sungen des Aufsichtspersonals Folge zu leisten.

3.6 Turnhallen

Kompetenzbereich Sportkommission (Bauamt)

a) Allgemein

3.6.1 Grundsatz

Die Turnhallen kbnnen fur ausserordentliche Benutzungen auch an Sonnta-
gen zur Verfugung gestellt werden. Benutzungskosten gemass Liste. Bei of-
fiziellen Meisterschaften wird auf die Belastung von Benutzungskosten ver-
zichtet. In der Dreifachturnhalle Leimacker sind die J+S-Kurse gemass Verfu-
gung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes vom 10. November 1983
betreffend die Zusicherung eines Investitionshilfedarlehens fur Jugendliche
aus der Region gratis, fur Kurse mit Jugendlichen von mehrheitlich ausser-
halb der Region vergunstigt (siehe Tarifblatt: Bemerkungen). Die Schulen
haben bei der Benutzung im Rahmen des Belegungsplanes Prioritat.
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3.6.2 Benutzungsvorschriften

— Die Turnhallen durfen nur mit sauberen Turnschuhen (keine schwarzen
Sohlen die Spuren hinterlassen), Socken, Strumpfe oder barfuss und
nicht vor Ankunft des verantwortlichen Leiters betreten werden.

- Die Turnlehrerzimmer durfen nur vom Lehrpersonal benutzt werden.

— Die Benutzer der Turnhallen haben auf Sauberkeit in allen Raumen, Turn-
hallen, Garderoben, Duschen, Materialraumen usw. und fur die tadellose
Instandhaltung des Inventars besorgt zu sein.

— Alle Gerate, die nicht unter Verschluss sind, durfen benutzt werden. Die
gemeindeeigenen Gerate durfen ohne Bewilligung nicht aus den Gebéau-
den genommen werden. Der/die verantwortliche Leiter(in) muss sich ver-
gewissern, dass nach Gebrauch alle Gerate an ihrem zugeteilten Platz
sind.

— Inden Turnhallen, Umkleide- und Duscheraumen ist das Rauchen ver-
boten.

- Die Schliessung der Turnhallen ist auf 22.00 Uhr festgelegt. Meister-
schaftesspiele durfen zu Ende gespielt werden. Ausnahmsweise kann
der Gemeinderat oder die von ihm bezeichnete Stelle auf schriftliches und
begrundetes Gesuch hin die Benutzungsdauer verlangern.

- Beim Verlassen der Sporthalle ist auf die Quartierbewohner Rucksicht zu
nehmen und besonders die allgemeine Nachtruhe zu beachten.

b) Leimacker

3.6.3 Die Ausschankstelle gilt nur fur den bewilligten normalen Betrieb gemass
Patent H. Eine Ausdehnung auf andere Raume ist untersagt (keine Fest-
wirtschaft). Fur die Benutzung der Ausschankstelle kann eine Entschadi-
gung fur die Patentkosten erhoben werden.

Die Offnungszeiten sind auf 1 Stunde vor und 1 Stunde nach der Veran-
staltung beschrankt. Die Ausschankstelle ist spatestens um 23.00 Uhr zu
schliessen."

Bei Uberregionalen Sportveranstaltungen oder Schweizermeisterschaften
hat der Veranstalter ein Patent K zu beantragen.

Al_]f der Zuschauertribune ist es untersagt, Speisen und Getranke zu konsu-
mieren.

3.6.4 Fur die Verkehrs- und Parkplatzordnung haben die Benutzer selbst zu
sorgen. Notfalls ist ein Ordnungsdienst zu organisieren. Entlang der Chan-
nelmattstrasse sowie auf dem Radweg und Trottoir darf nicht parkiert wer-
den. Notigenfalls sind Abschrankungen vorzusehen.

Bei gleichzeitiger Benutzung der Turnhalle und der Aussensportanlage ha-
ben die organisierenden Vereine die Parkplatzorganisation miteinander ab-
zusprechen.

3.7 Aussensportanlage Leimacker

Kompetenzbereich Sportkommission (Bauamt)

3.7.1 Grundsatz

- Die Aussensportanlage kann auch an Sonntagen zur Verfugung gestellt wer-
den. Benutzungskosten gemass Liste im Anhang. J+S-Kurse sind gemass
Verfugung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes vom 25. November 1988
betreffend die Gewahrung eines Investitionshilfedarlehens fur Jugendliche aus
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der Region gratis, fur Kurse mit Jugendlichen von mehrheitlich ausserhalb der
Region vergunstigt (siehe Tarifblatt).

Soweit es die Verhaltnisse zulassen, kobnnen die Anlagen von Einzelpersonen,
Vereinen und Organisationen gleichzeitig benutzt werden; sie sind zur gegen-
seitigen Rucksichtnahme verpflichtet.

Die Schulen haben bei der Benuitzung im Rahmen des Belegungsplanes Prio-
ritat.

Der Veranstalter und der Platzwart sind befugt, gegen Platzbenutzer oder Zu-
schauer einzuschreiten, die sich nicht an die Ordnung halten und gegen die
Weisungen verstossen. Sie sind ermachtigt, Unbefugte und Fehlbare vom
Platze zu weisen und dem Gemeinderat anzuzeigen.

Das Befahren des Rasenspielfeldes und der Rundbahn mit Fahrzeugen jeder
Art ist nicht gestattet, ebenso das Aufstellen von Hallen und Grabarbeiten fur
die Montage von Geraten.

Fur offizielle Meisterschaften werden keine Benutzungskosten erhoben.

3.7.2 Benutzungsvorschriftengrundsatz

Das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung erfolgt durch den Abwart. Der spar-
samen Benutzung der Lichtquellen ist besondere Beachtung zu schenken. Sie
wird nur eingeschaltet, wenn mindestens 10 Sportler die Anlage benutzen.

Das Rasenspielfeld darf nur bei guten Bodenverhaltnissen benutzt werden.
Mit Fussball- oder Nockenschuhen max. 16 Stunden pro Woche (Spiele und
Training). Je nach Terrainverhéltnissen kann diese Zahl durch den Abwart er-
hoht oder reduziert werden. Im Zweifelsfall entscheidet der Abwart, bei Meister-
schaftsspielen der Gemeinderat.

Trainingsuibungen sollten moglichst ausserhalb des Strafraumes (16m-Linie)
ausgetragen werden. Hierzu sollen die Spielfeldmitte oder die Sektoren benutzt
werden.

Markierungen auf den Rasenflachen durfen nur im Einverstandnis mit dem Ab-
wart und mit dem von ihm zur Verfugung gestellten Material angebracht werden.
Markierungen mit Bandern sind ohne weiteres gestattet, mussen jedoch nach
Gebrauch immer sofort entfernt werden. Die Markierungen sind durch die Benut-
zer auszufuhren.
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Die Kunststoffbelage durfen nur mit Turn- oder Nagelschuhen mit max. 6 mm
langen Nageln betreten werden.

Sprung- und Wurfdisziplinen durfen nur auf den dafur eingerichteten Platzen
ausgeubt werden. Fur Hammerwurf ist in jedem Fall eine besondere Bewilligung
zu verlangen.

Die von der Gemeinde angeschaffenen Gerate stehen grundsatzlich jedermann
zur Verfugung. Sie kbnnen beim Abwart verlangt werden und sind nach
Gebrauch gereinigt wieder zuruickzubringen.

Das Betreten der Rundbahn und des Platzes innerhalb der 400 m-Laufbahn
durch Zuschauer ist verboten. Die Benutzer sind fur die Beachtung dieser Vor-
schrift verantwortlich.

Es durfen keine Tiere im Sportzentrum mitgefuhrt werden.

Den Benutzern der Anlage werden Garderoben und Duschen in der Turnhalle
Leimacker durch den Abwart zugewiesen.

Uber das Anbringen von Dauerreklamen innerhalb der Aussensportanlage ent-
scheidet der Gemeinderat. Werbung fur alkoholische Getranke und Raucher-
waren ist verboten.

Die Schliessung der Aussensportanlage ist auf 22.00 Uhr festgelegt. Aus-
nahmsweise kann der Gemeinderat oder die von ihm bestimmte zustandige
Stelle auf schriftliches und begrindetes Gesuch hin die Benlutzungsdauer ver-
langern.

Beim Verlassen der Anlage ist auf die Quartierbewohner Rucksicht zu nehmen
und besonders die allgemeine Nachtruhe zu beachten.

Die Benutzung der Lautsprecheranlage fur Ansagen und Musik sowie der
Startpistole fur die Zeitmessung ist nur bei offiziellen Wettkampfen ges-
tattet. Uber die Mittagspause und abends soll die Lautsprecheranlage nur bei
absoluter Notwendigkeit (keine Musik) benutzt werden.

Fur die Verkehrs- und Parkplatzordnung haben die Benutzer selbst zu sorgen.
Notfalls ist ein Ordnungsdienst zu organisieren. Entlang der Channelmatt-
strasse sowie auf dem Radweg und Trottoir darf nicht parkiert werden. Noti-
genfalls sind Abschrankungen vorzusehen.

Bei gleichzeitiger Benutzung der Turnhalle und der Aussensportanlage haben
die organisierenden Vereine die Parkplatzorganisation untereinander abzuspre-
chen.
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3.8 Sportanlage Birchholzli

Kompetenzbereich Sportkommission (Bauamt)

3.8.1 Grundsatz

Der Sport-Club Dudingen hat fur die Belegung der Sportanlage Birchholzli fur die
Durchfuhrung seiner Spiele Prioritat. Die Anlagen oder Teile davon stehen nach
Moglichkeit auch den Schulen und ortsansassigen Vereinen zur Verfugung.

Fur Meisterschafts-, Cup- und Vorbereitungsspiele des SC Dudingen werden kei-
ne Benutzungskosten belastet. Weitergehende Benutzungen sind entschadi-
gungspflichtig (Ortsvereine nur am Sonntag) gemass Liste.

3.8.2 Belegung durch Ortsfremde oder Dritte:

Hierfur ist allein der Gemeinderat oder die von ihm bezeichnete Stelle zustandig.
Eine Weiterverpachtung durch Ortsvereine an Dritte ist untersagt, auch wenn
hierfur kein Entgelt genommen wird.

3.8.3 Sportbetrieb

- Die Vereinsleitungen sind fur einen geordneten und disziplinierten Sportbetrieb
auf den Anlagen verantwortlich.

- Der Veranstalter und der Platzwart sind befugt, gegen Platzbenutzer oder Zu-
schauer einzuschreiten, die sich nicht an die Ordnung halten und gegen die
Weisungen verstossen. Sie sind ermachtigt, Unbefugte und Fehlbare vom
Platze zu weisen und dem Gemeinderat anzuzeigen.

3.8.4 Spielfelder

- Das Hauptspielfeld darf nur fur die Durchfuhrung von Meisterschafts-, Cup-
und Freundschaftsspielen benutzt werden. Trainings durfen grundsatzlich nicht
auf dem Hauptspielfeld durchgefuhrt werden. Bei Ausnahmen entscheidet der
Gemeinderat.

Besteht bei langanhaltender nasser Witterung die Gefahr einer starken Beschadi-
gung des Spielfeldes kann der Gemeinderat das Hauptspielfeld auch fur die
Durchfuhrung von Meisterschafts-, Cup- und Freundschaftsspiele sperren.

- Fur den Ordnungsdienst auf der ganzen Anlage, inkl. Parkplatz, sind die benut-
zenden Vereine selbst verantwortlich.

- Das Befahren des Rasenspielfeldes mit Fahrzeugen jeder Art ist nicht gestattet,
ebenso das Aufstellen von Hallen und Grabarbeiten fur die Montage von Ge-
raten.

- Markierungen auf den Rasenflachen durfen nur im Einverstandnis mit dem Ab-
wart und mit dem von ihm zur Verfugung gestellten Material angebracht werden.
Markierungen mit Bandern sind ohne weiteres gestattet, mussen jedoch nach
Gebrauch immer sofort entfernt werden. Die Markierung des Fussballfeldes ist
durch die Benutzer auszufuhren.



15

3.8.5 Klubhaus

- Buvette: Unterhalt, Reinigung und Betrieb ist Sache des Patentinhabers
(Patent H = Sport-Club) der auch fur die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten verantwortlich ist.

- Garderoben, Duschen und Nebenraume: Die Vereine, welche die Anlagen
jeweils benutzen, sind fur die Einhaltung der Ordnung verantwortlich und haben
fur die tadellose Instandhaltung des Inventars besorgt zu sein. Beim Bezug der
Lokalitaten festgestellte Mangel sind unverzuglich dem Platzwart zu melden.

- Materialraum: Dieser Raum wird vom Mieter belegt. Er kann diesen auch an-
deren Vereinen zur Verfugung stellen.

3.8.6 Verschiedenes

- Platzwart: Pflege und Unterhalt der ganzen Anlage sind dem Platzwart Uber-
tragen. Er untersteht hierfur einzig dem Gemeinderat. Seine Aufgaben sind in ei-
nem besonderen Pflichtenheft geregelt.

- Beschadigungen: Die Benutzer sind fur Beschadigungen jeder Art haftbar.

Schlussbestimmungen:

Diese Benutzungsordnung tritt mit der Genehmigung des Gemeinderates in Kraft. Alle fruheren
Benutzungsbestimmungen werden aufgehoben.

Vom Gemeinderat genehmigt an seiner Sitzung vom 13. Juni 1989 (Anderungen genehmigt durch
Gemeinderatsbeschlsus vom 8. Januar 1991).



Gemeinde Dudingen Bauamt
Benutzungskosten fir Raume und Anlagen der Gemeinde Dudingen
Pro Ortsan-
Beniitzung sdssige Auswirtige
(alle Tage (nur Sonntag) | (alle Tage)
Turnhalle Brunnenhof, Wolfacker, Rhythmikraum
Pro Stunde 30.— 60.--
Mindestens Fr. 60.--, bzw. Fr. 120.— pro Beniitzung)
Pro Halbtag oder Abend (4 Std.) 110.— 230.--
Pro Tag (8 Std.) 220.— 460.—
Turnhalle Leimacker (Dreifachturnhalle)
a) bei Beniitzung 1 Halle = Position 1
b) bei Benlitzung von 2 oder 3 Hallen
Pro Stunde 60.-- 80.--
Mindestens Fr. 180.--, bzw. Fr. 240.— pro Benutzung
Pro Halbtag oder Abend 220.-- 310.--
Pro Tag 350.-- 620.--
Leichtathletikanlage + Rasenspielfeld Leimacker
Halbtag (Mindestansatz) 120.-- 240.--
Tag 240.-- 440.--
Abend 150.-- 270.--
Zeitmessanlage
Halbtag oder Abend 140.-- 200.--
Tag 280.-- 400.--
Sportanlage Birchholzli
a) Rasenspielfeld
Halbtag (Mindestansatz) 100.-- 180.--
Tag 180.-- 360.--
Abend 130.-- 220.--
b) Kunstrasen
Halbtag (Mindestansatz) 140.-- 220.--
Tag 240.-- 440.--
Abend 180.-- 260.--
Schwimmbad
Pro Stunde oder Lektion 50.-- 100.--




Pro Ortsan-
Beniitzung sdssige Auswirtige
(alle Tage (nur Sonntag) | (alle Tage)
Versammlungs- oder Tagungsraume
Mehrweckraume und Kiichen SH-Brunnenhof,
SH-Chdnnelmatt, SH-Géanseberg, SH-Wolfacker
Halbtag oder Abend (Mindestansatz) 60.-- 150.--
Handarbeitszimmer
Halbtag oder Abend (Mindestansatz) 30.-- 100.--
Ubernachtungen
ALST, BSA, SanHist 10.-- 20.--
Ubernachtung pro Person

Bemerkungen

Die Einzeleintrittspreise des Schwimmbades werden separat geregelt.

Der TSVD stellt sich fiir die Bedienung der Zeitmessanlage fiir andere Vereine zur Verfligung. Dadurch ist die Beniitzung
durch den TSVD gratis.

Den Schulen anderer Gemeinden werden, ausser dem Schwimmbad, die Anlagen gratis zur Verfligung gestellt. lhnen
gleichgestellt sind die Kurse der Volkshochschule und des Konservatoriums.

J+S-Kurse mit mehrheitlich Jugendlichen aus der Region wird die Dreifachturnhalle und / oder die Aussenanlage Leim-
acker auch an Sonntagen gratis zur Verfligung gestellt. Eine Kopie der Kursbewilligung des Kant. J+S-Amtes sowie der
Teilnehmerliste muss spatestens 1 Woche nach dem letzten Kurssonntag beim Liegenschaftsverwalter der Gemeinde vor-
liegen. Spater eintreffende Bestatigungen kdnnen nicht mehr bericksichtigt werden. Die Benutzungskosten werden ge-
mass Liste verrechnet.

Far J+S-Kurse mit Jugendlichen von mehrheitlich ausserhalb der Region wird die Dreifachturnhalle und die Aussensportan-
lage Leimacker zum Tarif fir Einheimische verrechnet. Fir das Erbringen der Bestatigung gilt die gleiche Regelung wie flr
J+S-Kurse der Region.

In den Beniitzungskosten ist die Benlitzung der Garderoben und Duschen inbegriffen.

Fir die Anpassung der Liste der Benultzungskosten ist der Gemeinderat zustandig.

Die neuen Benlitzungskosten treten per 1.1.2007 in Kraft. Fir vor der Anpassung beuwilligte Beniitzungen gilt der Tarif vom
27. Februar 1996

Beniitzungskostenanpassung genehmigt durch den Gemeinderat am: 17. April 2007

NAMENS DES GEMEINDERATES DUDINGEN

Mario Vonlanthen Hildegard Hodel-Bruhin
Gemeindeschreiber Gemeindeprasidentin

09-93-11/061120_benutzungskosten rdume und anlagen_zu




	007_benuetzungsordnung.pdf
	061120_benützungskosten räume und anlagen_zu.pdf

